
ÖffeŶtliĐhe BekaŶŶtŵaĐhuŶg 

des JahresaďsĐhlusses ϮϬϭ9 

des Aďwasserďetrieďes der GeŵeiŶde TriŶwillershageŶ 

geŵäß § ϭϰ Aďs. ϱ KoŵŵuŶalprüfuŶgsgesetz M-V 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trinwillershagen hat in Ihrer Sitzung am 26.11.2020 

folgenden Beschluss zum Jahresabschluss 2019 gefasst: 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trinwillershagen beschließt die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2019 des Abwasserbetriebes Trinwillershagen. 

2. Der JahresüďersĐhuss iŶ Höhe ǀoŶ ϳϬ.Ϯϴϭ,ϵ5 € ǁird festgestellt uŶd auf neue Rechnung 

vorgetragen.  

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trinwillershagen beschließt die Entlastung des 

Betriebsleiters für das Geschäftsjahr 2019. 

4. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trinwillershagen beschließt die Entlastung der mit der 

Betriebsführung beauftragten Wasser- uŶd Aďǁasser GŵďH „BoddeŶlaŶd“ für das GesĐhäftsjahr 
2019. 

 

Der Feststellungsvermerk des Landesrechnungshofes vom 22.01.2021 wird als Anlage 

beigefügt. 

 

Die Jahresabschlussunterlagen liegen in der Zeit vom 15.02.2021 bis 19.03.2021 während der 

Geschäftszeichen im Amt Barth, Teergang 2, 18356 Barth öffentlich aus. 

 

Anlagen: 

1. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

2. Feststellungsvermerk des Landesrechnungshofes vom 22.01.2021 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum
31.12.2019 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage 4)
des, unter dem Datum vom 28. Juli 2020 den folgenden uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

“Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindevertretung des Abwasserbetriebes Trinwillershagen, Eigenbetrieb der
Gemeinde Trinwillershagen, Trinwillershagen:

Prüfungsudeie

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes Trinwillershagen, Eigenbetrieb der
Gemeinde Trinwillershagen, Trinwillershagen - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember.2019, der Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019. — unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2019 einschließlich der_Darstellung der Bilanzierungs- und Beweftungsmethoden geprüft.
Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt
sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i. S. v. § 53 Abs. 1
Nr 2 HGrG i. V. m. § 14 Abs. 2 KPG.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
Vorschriften der EigVO M-V i. V. m. den einschlägigen deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
Eigenbetriebs zum 31.12.2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom
01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO M-V und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hanseatische Prüfungs- und Beratungageseilschaft rnbH -
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebehchts
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3KPG M-V unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt “Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig, in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der EigVO M-V in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -

beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberjcht der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt
Sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den

HanseatischQ Prülungs- und Beratungsgesellschaft mbH
WIrtschaft..p,ü lungsgesollschaft

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
Verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Untemehmenstätigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus
Sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

HPB‘
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Vorschriften der EigVO M-V entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften
der EigVO zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabsehlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -

falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den Vorschriften E1gVQ M-V entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.

Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die

Hanseatische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft mbH
Wirtschaftop rüfungsgesellschaft
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unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Eigenbetriebs.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.

Hanseatische Prüfungs. und Beratungsgesellschaft mbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschfussprüfung gemäß 13 Abs. 3 KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs 1. 5. § 53 Abs. 1 Nr.2 HGB im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 13 Abs. 3KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass unskeine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen derwirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse desEigenbetriebs sowie für Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendigerachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Prüfung haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung überdie Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung derFragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftNchen Verhältnisse zu

HansDatIsche Prüfungs. und Beratungsgeseltschatt mbHWfrtschaftsp,i fungsgesellschaft
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wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des
Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen
Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Ribnitz-Damgarten, den 28. Juli 2020

Wirtschaftsprüfer rtschaftsprüfer

Hanseatische Prüfungs- und Beratungagesellsehaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesetlschah



Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern

Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern. Mühlentwiete 4, 19059 Schwerin

Bearbeiter:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Ihr Zeichen:

GZ:

WS

Anliegend leitet der Landesrechnungshof gemäß § 14 Abs. 4 KPG M-V eine Ausfertigung

des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum

31. Dezember2019 weiter.

Der handelsrechtlichen Gebührennachkalkulation für 2019 in Anlage 10 ist zu entnehmen,

dass die laufenden Investitionen des Geschäftsjahres in voller Höhe sowie Beträge für

künftige Investitionen in die Gebührennachkalkulation eingeflossen sind.

Die Berücksichtigung von laufenden und künftigen lrvestitionen in der Gebührennachkal

kulation hält der Landesrechnungshof für unzulässig. Ohne die Berücksichtigung dieser

Investitionen hätte die Gebühr für einen Schmutzwasservollanschluss schätzungsweise

rd. 3,22 Euro pro m3 betragen. Damit hätte sich eine Gebührenüberdeckung ergeben, wo

für eine Rückstellung von mindestens 31 TEUR zu bilden gewesen wäre. Folglich ist das

Jahresergebnis um diesen Betrag zu hoch ausgewiesen.

Der Landesrechnungshof bittet um ausführliche Darlegung, auf welcher Rechts- und Be

rechnungsgrundlage die Berücksichtigung dieser Investitionen erfolgte. Darüber hinaus

bittet er, ihm folgende Unterlagen zu übersenden:

Postanschrift: Internet: Dienstgebäude Neubrandenburg:

Mühlentwiete 4 Tel.: +49 (0) 385 741 2-0 E-Mail: poststelle@Irh-mv.de Beseritzer Straße 11 Tel.: +49 (0) 395 4524-0

19059 Schwerin Fax: +49(0) 385 7412-100 Homepage: www,Irh-mv.de 17034 Neubrandenburg Fax: +49 (0) 395 4524-200

Amt Barth - Der Amtsvorsteher - Florian KoIm

Teeran 2 +49(0)3857412-136

+49(0)3857412-100
18356 Barth fkolm@Irh.mvde

A.ML “t7:TE
Der Amtn.nrecj1er 21-13.0231-11412019-142512021

Eing. 2 iJan. 2621 -

Schwerin, 22. Januar 2021
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Abwasserbetrieb Trinwillershagen Eigenbetrieb der Gemeinde Trinwillershagen,
Barth

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 nach Abschnitt III kommunal
prüfungsgesetz (KPG M-V)



a) das Ergebnis der gebührenrechtlichen Vor- und Nachkalkulation für die Jahre 2016,

2017, 2018 und 2019 in tabellarischer Form analog zur Übersicht in Anlage 10— al

ternativ die zuletzt erstellte gebührenrechtliche Nachkalkulation;

b) das Ergebnis der gebührenrechtlichen Vorkalkulation für den aktuellen Kalkulati

onszeitraum in tabellarischer Form analog zur Übersicht in Anlage 10, sofern diese

nicht mit den Unterlagen zu a) identisch ist.

Der Landesrechnungshof bittet um Antwort und Übersendung der vorgenannten Unterla

gen bis zum 22. Februar 2021.

Eine Kopie dieses Schreibens erhalten der Abschlussprüfer, das Ministerium für Inneres

und Europa und die Kommunalaufsicht des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Eine Kopie des heutigen Schreibens an den Abschlussprüfer ist zur Kenntnisnahme bei

gefügt.

Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 KPG M-V über die Bekanntgabe

und Offenlegung dieser Unterlagen (vgl. auch Tz. 40 Grundwerk1).

gez. Dr. Zitscher

Für die Richtigkeit:

Vgl. Grundwerk 2021 in der Fassung vom 18. Dezember 2020, veröffentlicht auf der Homepage des Landesrech
nungshofes unter wwwIrh-mv.deNeröffentlichungen/Rundschreiben-an-Wirtschaftsprüfer/.


